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RS UVS Steiermark 1993/12/16 30.12-
134/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1993

Rechtssatz

Das Lebensmittelgesetz bietet keine Grundlage dafür, Dienstnehmer juristischer Personen, die in deren Namen und

Auftrag handeln, unmittelbar und ohne Heranziehung des § 9 VStG für im Betrieb gesetzte Delikte

verwaltungsstrafrechtlich heranzuziehen. Daher kann ein Zugskellner, der in einem von einer Aktiengesellschaft

betriebenen Speisewagen beschäftigt ist, für das Inverkehrbringen eines hygienisch nachteilig gelagerten

Lebensmittels nur dann bestraft werden, wenn er dem Vorstand der Gesellschaft angehört oder als verantwortlicher

Beauftragter bestellt wurde.

Schlagworte

Verantwortlichkeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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